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Reichsge#etzblatt Jahrgang 2021, Deut#ches Reich 

 
 

Verordnung, betreffend Heilpraktiker und Naturheiler 
 

verordnet am 16.07.2021, im Namen des Deut#chen Reiches   
 

In Kraft ge#etzt am 25.07.2021 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 
nach erfolgter Zu#timmung des Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
Nr. 09 

 
§ 1. 

 
Wer die Heilkunde, ohne als Arzt zugela##en zu #ein, ausüben will, bedarf dazu der Erlaubnis. 

Die Ausübung der Heilkunde im Sinne die#er Verordnung i#t jede vorgenommene Tätigkeit zur Fe#t#tellung, Heilung oder Linderung 
von Krankheiten, Leiden oder phy#i#cher und p#ychi#cher Schäden bei Men#chen. 

Wer die Erlaubnis erhalten hat, führt die Bezeichnung „Heilpraktiker“ oder „Naturheiler“. 

§ 2. 

Über die Erteilung der Erlaubnis ent#cheidet das Reichsge#undheitsamt, das auch über die Auswahl der Methoden und Verfahren 
ent#cheidet. Es i#t ein Zertifikat durch eine #taatliche Univer#ität notwendig.  

§ 3. 

Die Erlaubnis kann entzogen werden, wenn fahrlä##ige, vor#ätzliche oder #trafbare Handlungen durch den Heilpraktiker bzw. 
Naturheiler bekannt werden.  Über den Entzug der Erlaubnis ent#cheidet das Reichsge#undheitsamt. 

§ 4. 

Die unberechtigte Führung der Bezeichnung „Heilpraktiker“ oder „Naturheiler“ wird #trafrechtlich verfolgt. 

§ 5. 

Naturheilmittel, Diagno#everfahren und Therapiemethoden dürfen von Heilpraktikern im Rahmen ihrer Tätigkeit vollumfänglich 
angewandt werden. 

§ 6. 
 

Die#e Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 
 

 

Verordnet zu Berlin, den 16. Juli 2021 

 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

Staats#ekretär im Auswärtigen Amt und Prä#idial#enat 
Darius Lucyga 

Staats#ekretär des Innern und Prä#idial#enat 
Erhard Lorenz 
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